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Die Einschätzung zur Waldeigenschaft einer Teilfläche von Flurstück Nr. 
1062 wird zur Kenntnis genommen. 
Durch das Planänderungsverfahren wird im relevanten Bereich eine 
„Wohnbauflächen“-darstellung zurückgenommen und stattdessen eine 
Darstellung „Grünflächen“ verwendet. Allein durch die Rücknahme der 
Bauflächendarstellung erfolgt bereits die Reduzierung einer potenziellen 
baulichen Inanspruchnahme. Mit der Neudarstellung wird dem 
Gehölzbestand darüber hinaus weitergehend Rechnung getragen.  
Eine Beseitigung forstrechtlicher Strukturen wird durch die FNP-
Änderung nicht vorbereitet oder legitimiert. Dennoch soll auf die 
Einstufung der Gehölzeigenschaft in der Begründung hingewiesen 
werden.  
Die Planbegründung wird in diesem Punkt ergänzt.  
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Entsprechend der Anregung wird die Begründung um die benannten 
archäologischen Sachverhalte ergänzt.  
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Der Teilbereich 1 weist aufgrund seines Flächenzuschnittes, seiner 
Größe und seiner geringen Bodenwertigkeit (gemäß Wertzahlen der 
Bodenschätzung) keine besonders hohe landwirtschaftliche Eignung auf. 
Insofern stellte dieser Bereich auch im Vergleich zu anderen 
landwirtschaftlich genutzten Flächen in Ortsrandlage eine eher geringe 
Wertigkeit dar. Vor dem Hintergrund eines anhaltend hohen Bedarfs 
nach Bauflächen soll deshalb an dieser Stelle der Darstellung als 
„Wohnbauflächen“ der Vorrang eingeräumt werden.  
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Der Hinweis zur Abfallentsorgung wird zur Kenntnis genommen.  
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Der Hinweis zu betriebsbedingten Emissionen wird zur Kenntnis 
genommen.  
Eine vergleichbare Situation liegt auch bereits bei dem östlich 
benachbarten Baugebiet vor. Auf den Sachverhalt soll in der Begründung 
hingewiesen werden.  
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Die Hinweise zu Telekommunikationslinien werden zur Kenntnis 
genommen.  
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Die Hinweise zu Versorgungsleitungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Der Hinweis zu Versorgungseinrichtungen wird zur Kenntnis genommen.  
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Die Hinweise zur naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sowie zum 
Artenschutz werden zur Kenntnis genommen und auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung weitergehend konkretisiert. 
 
 
 
 

 


